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betreffend die schriftliche Anfraqe der Abg. 

Probst und Genossen vom 31. Mai 1989. Nr. 

3846/J-NR/1989, "Die Kraftwagendirektion 

der öBB n 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Z;tL1rag.~Ll~;. 

"Werden Sie aufgrund dieser Informationen eine sofortige 

Untersuchung einleiten?!! 

Ich habe bereits am 24. April 1989 den Vorstand der ÖBB 

beauftragt, den diesbezüglichen Sachverhalt zu erheben und 

entsprechenden Bericht zu legen. 

Zu den Fraqen2 und 3: 

"Wenn ja. zu welchem Ergebnis hat diese Untersuchung ge

fUhrt?" 

"Wenn nein. warum nicht"?" 

Der Vorstand der öBB hat mich in diesem Zusammenhang am 23. 

Mai 1989 informiert. daß die j~hrlichen Schimeistet"schaften 

des Kraftwag~ndienstes der ÖBB nicht von den öaB veranstaltet 

werden, sondern von einem hiezu konstituierten Organisations

komitee. welches vereinsgesetzlichen Normen unterliegt. 

Es handelt sich dabei nicht um eine von den ÖBB durch~ 

gefUhrte Veranstaltung. Es ist daher unrichtig, daß die 

Kraftwagendirektion der ÖBB Gelder erhält. 

Diesem Verein obliegt nicht nur die DurchfUhrung der Schi

meisterschaften, sondern vor allem die Aufbringung der hiefUr 

erforderlichen Mittel. 
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Soweit mir berichtet wurde, stellen die ergangenen Zuwendun

gen keine Beträge dar, welche ansonsten dem WirtschaftskHrper 

ÖSB in Form von Provisionen, Nachlässen oder sonstigen Gut

schriften rechtsmäßig zukämen, sondern sind firmenspezifische 

WerbekostenzuschUsse und Marketingausgaben, welche in glei

cher Art und Umfang auch anderen gemeinnUtzigen Organi

sationen zukommen. 

Auf die Gebarung dieses Vereines habe ich keinen Einfluß. 

Wie der Vorstand berichtet, ergab das Untersuchungsergebnis 

kein, den Interessen der ÖBB zuwiderlaufendes Verhalten 

einzelner Bediensteter. 

Nien, am 31. Ju i 1989 

Der 
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